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Neuroethische 
Verantwortung in der 
nervenärztlichen Praxis

Übersichten

Das kontinuierliche Fortschreiten von 
neurowissenschaftlichem Grundla-
genwissen sowie die Verbesserung 
diagnostischer Techniken erweitern 
beständig die Kenntnisse der Arbeits-
weise des Gehirns. Darauf aufbauend 
vermehren sich die Möglichkeiten der 
neuronalen Intervention. Diese Neu-
erungen bedeuten einen Fortschritt, 
welcher weit über den rein medizi-
nischen Rahmen hinausweist.

Grund hierfür ist der enge erkenntnis-
theoretische Zusammenhang zwischen 
Mensch und seinem Gehirn: Die seit 
Jahrhunderten in unserer Kultur vorherr-
schende Vorstellung vom Gehirn als Or-
gan menschlicher Selbsterkenntnis sowie 
Sitz unserer Identitätsbildung und Persön-
lichkeit lassen der Hirnforschung eine be-
sondere Rolle unter den medizinisch-bio-
logischen Forschungsbereichen zukom-
men. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur 
Funktionsweise des Gehirns haben un-
mittelbar Auswirkung auf unsere Vorstel-
lungen vom Menschen. Sie werfen damit 
anthropologische Fragen auf, die bisher 
vornehmlich zur Domäne geisteswissen-
schaftlicher Fächer wie Philosophie, Theo-
logie oder Soziologie gehörten [22]. Der 
neurowissenschaftliche Fortschritt geht 
zudem einher mit speziellen ethischen 
Konflikten, die nicht mehr in den bishe-
rigen Paradigmen der Medizinethik auf-
gingen: Es etablierte sich die Disziplin der 
Neuroethik. Ihrem Inhalt entsprechend ist 
sie interdisziplinär besetzt: Philosophen, 
Psychologen, Soziologen und Theolo-
gen arbeiten im Diskurs mit Vertretern 

der Neurowissenschaften und Bioethik. 
Zahlreiche Übersichtsarbeiten beschrei-
ben bereits aus theoretischer Sicht Inhalt 
und Aufgabe dieser neuen Disziplin, vor-
nehmlich konzentriert auf anthropolo-
gische und ethische Implikationen für die 
Forschenden und die Erforschten sowie 
für Gesellschaft und Politik [7, 11, 15].

Inhalt der vorliegenden Arbeit nun ist 
eine praxisorientierte Fragestellung für 
den klinisch tätigen Arzt. Es soll unter-
sucht werden, in welcher Weise jenseits 
der wissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Diskussion anthropologische und 
ethische Implikationen des neurowissen-
schaftlichen Fortschritts konkret die täg-
liche nervenärztliche Praxis betreffen:
F		Wo beginnt neuroethische Verant-

wortung für den klinisch tätigen 
Arzt?

Hierbei wird auf zwei Ebenen vorgegan-
gen: Zunächst wird überblicksartig der 
Zusammenhang von neurowissenschaft-
lichen Forschungsergebnissen mit an-
thropologischen und ethischen Implika-
tionen dargestellt. Es wurden hierfür die 
Bereiche Neuroimaging, Neurogenetik, 
Neuropharmakologie sowie Neuropro-
thetik und -stimulation ausgewählt. (Der 
ethisch ebenfalls konfliktträchtige Bereich 
der Stammzelltransplantation wurde be-
wusst nicht thematisiert, da diese zum ei-
nen aufgrund ihres bisher vornehmlich 
experimentellen Charakters für die kli-
nische Routine wenig relevant ist und zum 
anderen die hiermit verbunden ethischen 
Fragestellungen ein eigenes – sehr weites 
– Feld darstellen; vgl. hierzu z. B. [11]). Mit 

der Darstellung der diesen Disziplinen in-
härenten ethischen Fragen und Konflikte 
ist der Inhalt neuroethischer Reflexion auf 
übergeordneter, allgemeiner Ebene unab-
hängig vom individuellen Patienten um-
rissen. Hierauf aufbauend werden diese 
Inhalte auf ihre praktische Relevanz und 
Konsequenz für den klinischen Alltag 
hinterfragt. Damit wird die im individu-
ellen Arzt-Patienten-Kontakt entstehen-
de Ebene neuroethischer Fragestellungen 
für den konkreten Einzelfall beschrieben. 
Ziel der Arbeit ist eine Sensibilisierung 
für neuroethische Fragen in der nerven-
ärztlichen Routine im Dienste einer sach-
lich wie ethisch fundierten, patientenge-
rechten Medizin.

Neuroanthropologische 
Implikationen des neurowis-
senschaftlichen Fortschritts

Der stärkste neuroanthropologisch re-
levante Impuls geht von den Verfahren 
des Neuroimaging aus: Mit fMRT, MEG 
und EEG sowie PET- und SPECT-Un-
tersuchung und deren gezielter Kombi-
nation stehen Techniken zur Verfügung, 
die Hirnstrukturen und -aktivitäten mit 
wachsender Exaktheit abbilden und dabei 
ein zunehmendes Spektrum an mensch-
lichen Fähigkeiten lokalisieren und neu-
robiologisch erklären können. Von den 
genannten Methoden kommt der fMRT 
aufgrund ihrer breiten Verfügbarkeit und 
Nichtinvasivität eine Vorreiterrolle zu, die 
ihr Modellcharakter für den weiteren Dis-
kurs um Neuroimaging verleiht. Bei den 
fMRT-Studien ist zu beobachten, dass sich 
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der Fokus von der Frage nach Darstellung 
motorischer und sensorischer Funktionen 
vermehrt auf die Visualisierung kognitiver 
und emotionaler Prozesse verlagert. So 
wurden beispielsweise Korrelate für Ge-
waltbereitschaft nachgewiesen oder Wege 
menschlicher Entscheidungsfindung neu-
robiologisch lokalisiert [10, 29]. Es wer-
den damit immer mehr Inhalte des sub-
jektiven Erlebens und Verhaltens in ihren 
neuronalen Korrelaten aufgedeckt [13].

In Hinsicht auf die Anthropologie er-
gibt sich bei konsequenter Weiterführung 
dieser Entwicklung in der Bildgebung ein 
gänzlich naturalistisches Menschenbild: 
Alle geistigen Vorgänge des Menschen, 
und damit alles, was menschliche Identi-
tät und Individualität ausmacht, scheinen 
reduzierbar auf neurobiologische Vorgän-
ge. Hiermit wird die jahrhundertealte, bis-
her vornehmlich philosophisch-theolo-
gisch diskutierte Frage nach Identität und 
Person des Menschen durch die Neuro-
wissenschaften neu gestellt. Diese schei-
nen als Antwort nahezulegen:
F		Der Mensch ist sein Gehirn.

Prägnantes Beispiel für die anthropolo-
gischen Konsequenzen des Neuroimaging 
ist die durch Haynes et al. jüngst wieder 
neu angefachte Diskussion um die neuro-
biologische Determiniertheit des bisher 
als frei eingeschätzten menschlichen Wil-
lens [26]. Daneben bringt die kontinuier-
liche Verbesserung bildgebender Verfah-
ren ein weiteres: Das Anwendbarkeits-
spektrum ist inzwischen deutlich erwei-
tert und hat bereits den medizinischen 
Kontext verlassen (z. B.: „mind reading“, 
„Lügendetektor“ oder „brain fingerprin-
ting“). Mit ihren eigenen sozialen, juristi-
schen wie ethischen Implikationen weisen 
sie über den Rahmen dieser Übersichtsar-
beit hinaus.

Die Hypothese von der neurobiolo-
gischen Determiniertheit des Menschen 
wird unterstützt durch die Ergebnisse der 
Neurogenetik. Diese hat primär das Ziel, 
Suszeptibilitäten sowie die genetischen 
Grundlagen der Pathophysiologie neu-
rologischer und psychiatrischer Erkran-
kungen zu erforschen [6]. Den Nachwei-
sen von Krankheitsgenen folgt die Ent-
wicklung diagnostischer Tests wie z. B. 
im Falle der Friedreich-Ataxie, Chorea 
Huntington oder spinalen Muskelatro-

phie [23]. Für die ärztliche Praxis eröffnet 
der Nachweis krankheitsrelevanter Muta-
tionen die Möglichkeit bisher nicht vor-
handener diagnostischer Sicherheit. Da-
mit verbunden ist die Möglichkeit gene-
tischer Beratung und Testung für betrof-
fene Familien. Für die Frage nach anthro-
pologischen Implikationen von Neuro-
genetik bedeutet diese Entwicklung eine 
positive Verstärkung der These vom neu-
robiologisch determinierten Menschen. 
Dieser Eindruck verstärkt sich zusätzlich 
durch den auch innerhalb der Neuroge-
netik zu beobachtenden Trend, die Fra-
gestellung auf genetische Merkmale der 
menschlichen Individualität auszuwei-
ten: Studien untersuchen die genetischen 
Grundlagen beispielsweise von Persön-
lichkeitsstörungen oder gesellschaftlich 
relevanten Eigenschaften wie Suchter-
krankungen [17, 24].

Ethische Implikationen von 
Neuroanthropologie und neuro-
wissenschaftlichem Fortschritt

Sollte sich dieses neurobiologisch fun-
dierte, rein naturalistische Menschen-
bild allgemein etablieren, hätte das mas-
sive gesellschaftliche Konsequenzen: Un-
ser Bild vom Menschen prägt unseren 
zwischenmenschlichen Umgang und un-
sere Kultur. Wo ein Mensch als gesteuert 
von physikochemischen Vorgängen in-
nerhalb eines noch unbekannten dyna-
mischen Gesamtgeschehens und als un-
fähig zu Willensfreiheit und Eigenverant-
wortung definiert wird, müssten bisher 
gültige Regeln des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens revidiert werden. Im Fal-
le der konsequenten Umsetzung eines in 
Hinsicht auf Willensfreiheit und Subjek-
tivität deterministischen Menschenbildes 
würde die jetzige, auf der Annahme von 
subjektiver Schuldfähigkeit basierende 
Moral und Rechtsprechung existenziell in 
Frage gestellt. An diesem Punkt setzt der 
neuroethische Diskurs ein: Neuroethik 
bezieht sich auf alle menschlichen Hand-
lungen, die sensomotorische, kognitive 
oder psychische Funktionen des mensch-
lichen Gehirns mittels Intervention an de-
ren neuronalen Grundlagen erforschen 
und/oder verändern. Ihre Funktion ist 
die kritische Begleitung der gesellschaft-
lichen und politischen Folgen des wach-

senden Wissens über die Funktionswei-
se des menschlichen Gehirns und dessen 
Anwendung am Menschen1.

Zunächst ist hinsichtlich des skiz-
zierten neurobiologisch fundierten Men-
schenbildes allerdings eine Eingrenzung 
notwendig: Es ist bisher Entwurf. Es stellt 
die anthropologische Extrapolation aus 
den fortschreitenden neurowissenschaft-
lichen Erkenntnissen dar und hat damit 
hypothetischen Charakter: Bislang un-
beantwortet ist hierbei die Frage nach 
der richtigen Interpretation des Korre-
lats: Sensomotorische Prozesse, Wahr-
nehmungen oder Verhaltensformen des 
Menschen sind offensichtlich korreliert 
mit physikochemischen Vorgängen, die 
technisch visualisiert werden können. 
Unklar ist das substanzielle Korrelat zwi-
schen psychischer oder kognitiver Leis-
tung und dem hierbei ablaufenden neu-
ronalen Prozess [22]. Wissenschaftliches 
Kausalitätsdenken legt nahe, das neuro-
nale Korrelat als Ursache für bestimm-
te Bewusstseinsinhalte zu sehen. Die In-
terpretation der Korrelationen allerdings 
richtet sich nach methodologischen Vor-
aussetzungen, die wiederum Produkt ko-
gnitiver Leistungen und ihrerseits kultu-
rell von unserem Selbstbild geprägt sind. 
Hier beginnt der erkenntnistheoretische 
Zirkel, der die Aussagen der Neurowis-
senschaften und der hiervon abgeleiteten 
Neuroanthropologie einschränkt. Ebenso 
schwierig ist der Transfer von sozial oder 
kulturell bedeutsamen Interpretationen 
neurowissenschaftlich erhobener Daten, 
da diese Interpretationen selbst bedingt 
sind durch sozial und kulturell geprägte 
Voraussetzungen [14].

Trotz und wegen der hier angedeuteten 
methodologischen Fragen ist das neuro-
biologisch naturalistische Menschenbild 
mit seinen ethischen Implikationen Ge-
genstand wissenschaftlicher wie gesell-
schaftlicher Diskussion: Die Annahme 

1  Die Definitionen von Neuroethik differieren, 
vgl. [27]. Die in dieser Arbeit  vorgenommene 
Definition summiert die Bedeutungen von Neu-
roethik wie sie in [27] und [8] umrissen sind und 
definiert damit Neuroethik bewusst nicht als 
Bereichsethik, da m.E. Anwendung und gesell-
schaftliche Auswirkung neurowissenschaftlicher 
Forschung ineinandergreifen und somit die 
ethische Reflexion beider Bereiche schwer zu 
trennen ist.
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der Möglichkeit, sämtliche menschliche 
Hirnleistungen neurobiologisch erklären 
zu können, ist ja nicht nur Folge, sondern 
zugleich auch Ausgangspunkt jeglicher 
Hypothesenbildung innerhalb der Neuro-
wissenschaften. Daneben hat die Neuro-
anthropologie in Medien und Laienpres-
se ihren Platz und eigene Wirkung: Spek-
takulär aufbereitete Berichte über Ergeb-
nisse der Hirnforschung prägen gesell-
schaftliche Vorstellungen und den Hin-
tergrund für Erwartungshaltungen gegen-
über der neuropsychiatrischen ärztlichen 
Praxis. Ein weiteres Problem im Wech-
selverhältnis zwischen Medien und For-
schung ist, dass das Interesse an medialer 
Aufmerksamkeit und Berichterstattung 
auf indirektem Wege auch den Fortgang 
der Forschung beeinflussen kann.

Im Arzt-Patienten-Kontakt treffen 
nun der mehr oder weniger sachlich vor-
informierte Patient und der Anwender 
der durch neurowissenschaftlichen Fort-
schritt ermöglichten diagnostischen wie 
therapeutischen Maßnahmen aufeinan-
der. Hierbei kann sich die mediale Auf-
bereitung neurowissenschaftlicher The-
men auf Seiten des Patienten einerseits 
in guter Informiertheit, andererseits aber 
auch in übersteigerten Erwartungen oder 
Ängsten gegenüber neuropsychiatrischem 
Können auswirken. Für ein gelingendes, 
d.h. patientenzentriertes und vertrauens-
basiertes, Arzt-Patienten-Verhältnis ist 
damit seitens des Arztes neben der fach-
lichen Kompetenz das Eingehen auf den 
individuellen Erwartungshorizont des Pa-
tienten umso wichtiger. Um vor dem auf-
gezeigten Hintergrund dem Patienten an-
gemessen zu begegnen, sind im Arzt-Pati-
enten-Gespräch zweierlei Inhalte zu kom-
munizieren: Zum einen ist eine Konfron-
tation mit den realistischen Fakten von-
nöten. Es muss klar die Trennlinie zwi-
schen wissenschaftlichen Resultaten und 
Diskussionspunkten einerseits sowie ih-
rer aktuellen praktisch-klinischen Rele-
vanz wie Evidenz andererseits aufzeigen. 
Zum anderen kann individuell die Klä-
rung anthropologischer oder ethischer 
Fragen notwendig sein. Voraussetzung 
seitens des Arztes ist hierfür neben der 
fachlichen Wahrnehmung neurowissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse die 
persönliche Auseinandersetzung mit de-
ren anthropologischen und ethischen Im-
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Neuroethische Verantwortung in der nervenärztlichen Praxis

Zusammenfassung
Aufgrund des Fortschritts in den Neurowis-
senschaften hat sich das Wissen über die 
Funktionsweise des menschlichen Gehirns 
während der vergangenen Jahre erheblich 
erweitert. Ebenso hat sich das Spektrum an 
diagnostischen wie interventionellen Mög-
lichkeiten und damit auch der Manipulierbar-
keit am menschlichen Gehirn vergrößert. Die-
se Veränderungen haben anthropologische 
und ethische Implikationen, die von verschie-
densten Fachrichtungen diskutiert werden. In 
diesem Diskurs etablierte sich Neuroethik als 
eine eigene Disziplin. Ihr Gegenstand ist die 
ethische Reflexion von menschlichen Hand-
lungen, die sensomotorische, kognitive oder 
psychische Funktionen des menschlichen Ge-

hirns mittels Intervention an deren neuro-
nalen Grundlagen erforschen und/oder ver-
ändern. Ihre Funktion ist die kritische Beglei-
tung der gesellschaftlichen und politischen 
Folgen des wachsenden Wissens über die 
Funktionsweise des menschlichen Gehirns 
und dessen Anwendung am Menschen. In 
diesem Artikel werden zentrale Themen der 
Neuroethik auf ihre praktische Relevanz für 
klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte in der ner-
venärztlichen Klinik bzw. Praxis untersucht.

Schlüsselwörter
Neuroethik · Neuroanthropologie · Neuroima-
ging · Neurogenetik · Neuroenhancement

Neuroethics in clinical practice

Summary
In recent years the ability of neuroscience to 
identify and intervene in mental functions 
has progressed immensely, which raises se-
veral anthropologic and ethical questions. 
Meanwhile neuroethics arose as a new inter-
disciplinary field for critical analysis of neuro-
scientific actions and ethical reflection on the 
increasing knowledge of the human brain, 

with regard to society and politics. This arti-
cle provides a survey of neuroethical implica-
tions for clinical practice.
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imaging · Neurogenetics · Neuroenhance-
ment
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plikationen, d. h. die neuroethische Refle-
xion auf übergeordneter Ebene.

Neuroethische Verantwortung im en-
geren Sinne beginnt in der klinischen Pra-
xis dort, wo die Ergebnisse der Hirnfor-
schung in Diagnostik oder Therapie am 
Patienten konkret zur Anwendung kom-
men und Arzt und Patient sich über ein 
bestimmtes Prozedere verständigen 
müssen. Hier beginnt die Ebene neuro-
ethischer Fragestellungen für den indivi-
duellen Einzelfall, die im Folgenden dar-
gestellt werden.

Neuroethische Verantwortung 
in der Diagnostik

Neuroimaging

Im klinischen Alltag haben die bildge-
benden Verfahren eine rein diagnosti-
sche Funktion. Sie werden eingesetzt zum 
Nachweis oder Ausschluss krankheitsspe-
zifischer Auffälligkeiten. Innerhalb der 
Routinediagnostik bedeutet ethisch ver-
antwortliches Handeln angesichts mög-
licher Nebenwirkungen von Strahlenbelas-
tung oder neuroradiologischer Interventi-
on sowie der Frage nach dem Umgang mit 
möglicherweise folgenreichen Zufallsbe-
funden (wie in den übrigen Fachberei-
chen der Medizin auch) eine sorgfältige 
Nutzen-Risiko-Kalkulation bei der Indi-
kationsstellung. Die oben beschriebenen 
anthropologisch und sozialethisch rele-
vanten Möglichkeiten des Neuroimaging 
in der Detektion menschlicher Kogniti-
onsmuster oder Verhaltensweisen haben 
ihren Platz im wissenschaftlichen Experi-
ment. Diesbezügliche neuroethische Fra-
gestellungen betreffen somit vornehmlich 
in der Forschung tätige Ärzte und sollen 
daher hier nicht weiter ausgeführt wer-
den.

Neurogenetik

Der diagnostische Einsatz neurogene-
tischer Tests bringt eine Vielzahl von 
konkreten, individuell zu entscheidenden 
ethischen Anforderungen mit sich. Die-
se gelten letztlich in allen medizinischen 
Fachbereichen, in denen genetische Ver-
fahren zur Anwendung kommen und stel-
len daher kein im engeren Sinne neuro-
ethisches Problem dar. Dennoch sollen sie 

hier ausgeführt werden, da sie gemäß der 
Fragestellung dieser Arbeit Bereiche kon-
kreter (neuro)ethischer Verantwortung 
der nervenärztlichen Praxis abbilden.

Die Option einer genetischen Tes-
tung bringt für Arzt und Patient einer-
seits die Möglichkeit diagnostischer Si-
cherheit, andererseits aber auch die Pro-
bleme des individuell richtigen Umgangs 
mit dem durch das Testergebnis bestimm-
ten Wissen. Dieses gilt insbesondere für – 
wie in der Neurologie nicht selten – Er-
krankungen, die erst im Erwachsenen-
alter manifest werden, zumal, wenn kei-
ne oder geringe Therapieauswahl besteht. 
Betroffen ist dabei nicht nur die direkt ge-
testete Person, sondern auch die mit ihm 
verwandten Angehörigen, deren Leben 
durch Kenntnis einer genetisch gesicher-
ten Diagnose in der Familie indirekt be-
einflusst wird. Die Frage nach präsymp-
tomatischer Testung für Erkrankungen 
wie z. B. einer hereditären Form von spi-
naler Muskelatrophie oder einer Chorea 
Huntington stellt die Betroffenen vor ei-
ne Entscheidung von erheblicher psycho-
sozialer wie ethisch-rechtlicher Tragweite: 
Ein klares Testergebnis kann für die wei-
tere Lebensplanung sinnvoll sein, insofern 
Berufswahl, Familienplanung und der-
gleichen persönliche Bedürfnisse danach 
ausgerichtet werden können. Es kann im 
Falle einer positiven Testung anderer-
seits aber auch belastend sein, symptom-
frei und gesund auf den Ausbruch der Er-
krankung zu warten, deren Therapieopti-
onen und Prognose stark begrenzt sind. 
Begleitende Depression oder Andersbe-
handlung durch die Angehörigen, die das 
Testergebnis kennen, sind mögliche Ri-
siken. Ein negatives Testergebnis wieder-
um kann im Einzelfall ebenso negative 
Konsequenzen nach sich ziehen wie das 
Leiden an Schuldgefühlen gegenüber den 
positiv getesteten Angehörigen oder die 
Inkaufnahme des Verlustes eines sekun-
dären Krankheitsgewinns [3].

Besteht die Möglichkeit zu pränataler 
oder Präimplantationsdiagnostik, sind 
beratende Ärzte und werdende Eltern für 
den Fall eines positiven Testergebnisses 
mit dem gesamten Fragenkatalog zu kon-
frontieren, der sich mit der genetisch gesi-
cherten Diagnose eines früher oder später 
manifest erkrankten Kindes auftut: Mög-
lichkeiten für Unterstützung der Eltern, 

eine Abschätzung der individuellen Be-
lastbarkeit sowie die ethischen Konflikte 
um eine mögliche Abtreibung.

Pränatale, präsymptomatische oder Tes-
tung des symptomatischen Patienten.  
Für den Patienten ist eine neurogenetische 
Diagnostik sowohl für den Fall eines posi-
tiven als auch im Fall eines negativen Er-
gebnisses von erheblicher Tragweite. Für 
den die Diagnostik veranlassenden Arzt 
besteht praktische neuroethische Verant-
wortung in der Aufgabe zu intensiver Be-
ratung und Begleitung des betroffenen Pa-
tienten und evtl. mitbetroffener Angehö-
riger vor und nach der Testung. Im Falle 
der prädiktiven Testung für Chorea Hun-
tington beispielsweise wurden hierfür in-
ternationale Regeln zur Beratung betrof-
fener Familien festgelegt, deren Befolgung 
ein der psychisch-ethischen Problematik 
adäquates Vorgehen gewährleisten soll 
[16]. Auch kann die Überweisung an ein 
spezialisiertes Zentrum, das über größere 
Erfahrung mit dem Prozedere genetischer 
Diagnostik verfügt, Ausdruck ethisch re-
flektierten Vorgehens sein.

Neuroethik in der Therapie

Neuropharmakologie

Mit zunehmender neurobiologischer Ent-
schlüsselung neurologisch-psychiatrischer 
Krankheitsbilder hat sich das Spektrum 
von Interventionsmöglichkeiten erheb-
lich erweitert: Psychopharmakologie ent-
wickelt sich in eine Richtung, die eine zu-
nehmend spezifische Manipulation psy-
chischer Funktionen des Gehirns ermög-
licht. Das hat bereits eine gezieltere, ne-
benwirkungsärmere und damit effektivere 
Behandlung psychiatrischer Krankheits-
bilder wie beispielsweise Depression oder 
Schizophrenie gebracht. Damit bedeutet 
der psychopharmakologische Fortschritt 
eine weitgehend unumstrittene Verbes-
serung von Therapieoptionen. Zeitgleich 
sind damit aber auch Möglichkeiten ent-
standen, kognitive und emotionale Funk-
tionen am Gesunden im Sinne des so ge-
nannten „Neuroenhancements“ gezielt zu 
manipulieren. Klassisches Beispiel ist die 
Einnahme von Methylphenidat: Was bei 
Kindern mit ADHS die Konzentrations-
fähigkeit und Aufmerksamkeit verbessert, 
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scheint auch gesunden Schülern interes-
sant, die schulischem oder elterlichem 
Leistungsdruck ausgesetzt sind. Weitere 
Beispiele sind Modafinil oder Fluoxetin: 
Da Modafinil Patienten mit Narkolepsie 
gut gegen Schlafattacken hilft, ist es at-
traktiv für Menschen, die ihre Leistungs-
fähigkeit steigern und Müdigkeit vermei-
den wollen. Ein individuell zuweilen un-
willkommenes Persönlichkeitsmerkmal 
wie Schüchternheit lässt sich durch Ein-
nahme von Fluoxetin beheben. Eigen-
schaften, die bisher als Persönlichkeits-
merkmale eines Individuums galten, wer-
den behandelbar und erhalten damit defi-
nitorisch Krankheitswert [21].

Es existieren offensichtlich genügend 
individuell ausreichende Gründe, die es 
einem nach bisherigen Kategorien als ge-
sund einzuschätzenden Menschen attrak-
tiv erscheinen lassen, Pharmazeutika zur 
Beeinflussung seiner Hirnfunktionen und 
ggf. seiner Primärpersönlichkeit einzu-
nehmen.

Ethische Fragestellungen bezüglich des 
Einsatzes von Psychopharmaka konzent-
rieren sich vornehmlich auf die Beeinflus-
sung von Identität und Lebensqualität des 
Patienten. Dabei ist bereits der Einsatz psy-
chopharmazeutischer Substanzen im rein 
medizinischen Rahmen nicht unumstrit-
ten. Ein Beispiel ist die Verordnung von 
Antidementiva: Es wird z. B. diskutiert, 
ob die Entscheidung, im Frühstadium ei-
ner Demenz ein Antidementivum zu ver-
ordnen und damit die Krankheitsphase zu 
verlängern, in der der Patient seine Dia-
gnose kennt und den unaufhaltsamen de-
menziellen Abbau ggf. bemerkt, in jedem 
Falle zugunsten des Patienten ist. In einer 
Gesellschaft mit einem wachsenden An-
teil an sehr alten und damit mit höherer 
Wahrscheinlichkeit dementen Patienten 
treten neben den im engeren Sinne neu-
roethischen zusätzlich allokationsethische 
Fragen auf, wenn die Verordnung von An-
tidementiva „flächendeckend“ erfolgen 
soll [12, 28]. Neuroethische Verantwor-
tung bei der medizinischen Verordnung 
von Psychopharmaka resultiert in beson-
derer Aufmerksamkeit gegenüber indivi-
duellem Leidensdruck und Erwartungs-
horizont eines Patienten.

Ethisch brisanter und daher aktuell 
mehr im Blickfeld neuroethischer Dis-
kussion ist der Einsatz von psychoaktiven 

Substanzen in „enhancender“ Absicht. In-
nerhalb des ethischen Diskurses dominie-
ren die Fragen nach Vertretbarkeit einer 
Einnahme von Psychopharmaka als Life-
stylemedikamente in Hinblick auf Men-
schenbild und mögliche gesellschaftliche 
Folgen. Ist eine ärztliche Behandlung von 
nicht krankhaften Seelenzuständen mit 
dem ärztlichen Ethos vereinbar? Welche 
Folgen hat die Einnahme von psychoak-
tiven Substanzen zur Korrektur persön-
licher Eigenschaften oder individuellen 
Leistungsvermögens für die gesellschaft-
liche Wahrnehmung und Definition von 
Gesundheit, Krankheit sowie Behinde-
rung? Welchen Grad und Inhalt von Be-
wusstseinsveränderung will man ggf. zu-
lassen? Welches sind die potenziellen ge-
sellschaftlichen Folgen: Zwang zu so ge-
nanntem Mind-Doping innerhalb der 
Leistungsgesellschaft? Konflikte um Ver-
teilungsgerechtigkeit wären vorprogram-
miert, da die psychomodulierenden Subs-
tanzen kostenintensiv sind.

Die einzelnen Stimmen variieren zwi-
schen Pragmatismus und eingehender 
Warnung. Es gibt keine einheitliche Be-
urteilung, lediglich die häufig in nor-
mativer Absicht angeführte Unterschei-
dung zwischen medizinischer Behand-
lungsmaßnahme und kosmetischer An-
wendung hat wertenden Charakter. Prak-
tische neuroethische Verantwortung für 
den klinisch tätigen Arzt heißt hier die ei-
gene Positionierung hinsichtlich persön-
lichem beruflichem Ethos, subjektivem 
Menschenbild, Definition von Gesund-
heit und Krankheit sowie dem Gebot der 
Patientenzentriertheit. Diese ist als Basis 
für verantwortliches Handeln im Falle der 
Konfrontation mit einem vom Patienten 
geäußerten Wunsch nach psychomodu-
lierenden Substanzen unerlässlich:
F		Ärzten kommt mit ihrer Rezepthoheit 

eine Schlüsselrolle im praktischen 
Umgang und Verbreitung von Neuro-
enhancement zu.

Neben den ethischen Fragen um Men-
schenbild und gesellschaftliche Folgen 
impliziert die Verordnung von Psycho-
pharmaka jenseits der ursprünglichen In-
dikation die praktische Frage nach den 
medizinisch-pharmazeutischen Risiken. 
Für alle in Frage kommenden psychoak-
tiven Substanzen liegen Studien und Er-

fahrungen vornehmlich für den Gebrauch 
innerhalb der Indikation vor. Auch wenn 
positive Resultate in nichtmedizinischer 
Anwendung berichtet werden, wie z. B. 
die Studie, die für gesunde Probanden 
eine Verbesserung der kognitiven Leis-
tungsfähigkeit durch Einnahme von Do-
nezepil nachweist [9], geben diese Er-
gebnisse noch keine Hinweise auf poten-
zielle (Neben-)Effekte bei längerfristiger 
Einnahme. Neuroenhancement bedeutet 
für das Individuum das bisher ungeklär-
te Risiko von Nebenwirkungen und Spät-
folgen einer neuen Form von „off-label 
use“, das mangels Studienlage in der Regel 
nicht einschätzbar ist. Praktische neuro- 
ethische Verantwortung umfasst die 
Wahrnehmung und Kommunikation die-
ser Fragen und Risiken gegenüber dem 
Patienten [4].

Neuroprothetik und -stimulation

Ein weiteres Feld der Intervention am 
menschlichen Gehirn umfasst die Neuro-
prothetik und -stimulation: Neuroprothe-
tik beeinflusst neuronale Funktionen mit 
Hilfe von Elektronik und Computertech-
nik. Sie kann auf Überbrückung bzw. Un-
terstützung von ausgefallenen Nervenzel-
len zielen wie im Falle des seit den 1970er 
Jahren etablierten Kochleaimplantats. 
Trotz nicht funktionsfähiger Innenohr-
zellen ist akustische Wahrnehmung und 
Kommunikation möglich [1]. Brain-Com-
puter-Interfaces (BCIs) ermöglichen als 
Schnittstelle zwischen Hirn und Compu-
ter die Aufzeichnung elektrischer Hirn-
aktivität und deren Weiterverarbeitung 
und Vernetzung mit spezieller Software, 
so dass geschädigte Funktionen wie Be-
wegung oder Kommunikation von Pro-
thesen übernommen werden können. 
Nach entsprechendem Training können 
z. B. querschnittgelähmte Patienten BCI-
gesteuert künstliche Gliedmaßen bewe-
gen oder Kommunikationsmittel bedie-
nen [5]. Bei der Methode der tiefen Hirn-
stimulation werden mittels implantierter 
Elektroden neuronale Schaltkreise durch 
hochfrequenten Strom gezielt verändert. 
Anfänglich wurde diese Methode nur zur 
Unterdrückung rein motorischer Symp-
tome eingesetzt, z. B. bei Patienten mit 
Morbus Parkinson, Dystonien oder Tre-
mor. Inzwischen hat sich das Indikations-
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Tab. 1  Konkrete Fragestellungen für neuroethisch reflektiertes Vorgehen in der Praxis und die zugrunde liegenden ethischen Prinzipiena

Einteilungsebenen Praktische Fragestellung Zugrunde liegende ethische Prinzipien

Integrität des biolo-
gisch-mentalen Selbst

Was ist Leidensdruck und Behandlungsziel des Patienten? Prinzipien des Wohltuns, und des Respekts der Autonomie

Was ist medizinisch möglich, um dem Patienten zu helfen? Prinzipien des Nichtschadens und des Wohltuns

Wie groß ist möglicherweise die psychisch-physische Beeinflus-
sungstiefe?

Prinzipien des Respekts der Autonomie und des Nicht-
schadens

Inwieweit ist das Vorgehen reversibel? Prinzip des Nichtschadens

Liegt informiertes Einverständnis vor bzw. ist im Falle von Einver-
ständnisunfähigkeit die Autonomie weitestgehend gewahrt?

Prinzip des Respekt der Autonomie

Zweck-Mittel-
 Rationalität

Wie sieht das Nutzen-Risiko-Verhältnis aus? Prinzip des Nichtschadens

Welche Behandlungsalternativen gibt es? Prinzipien des Nichtschadens, des Wohltuns und der 
 Gerechtigkeit

Ist vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen im Gesundheits-
wesen das zu erwartende Kosten-Nutzen-Verhältnis ökonomisch 
vertretbar?

Prinzip der Gerechtigkeit

aDie Tabelle wurde in Anwendung der von Synofzik [27] vorgeschlagenen „neuroethischen Bewertungsmatrix“ unter Konkretisierung der für die nervenärztliche Praxis rele-
vanten Fragen erstellt.

spektrum auf verschiedene Formen von 
Epilepsien [20] sowie auf die Behandlung 
psychiatrischer Erkrankungen erweitert. 
Erste Erfahrungen bestehen u.a. für die 
Behandlung von Depression, Tourette-
Syndrom oder Alkoholismus [18, 19, 25]. 
In der Neurostimulation zeichnet sich da-
mit eine ähnliche Entwicklung ab, wie sie 
voranstehend für Neurogenetik und Neu-
roimaging beschrieben wurde. Das wis-
senschaftliche Interesse erweiterte sich 
auf die Beeinflussung psychischer Phäno-
mene und Symptome.

Die Möglichkeiten der Neurostimu-
lation und -prothetik werfen anthropo-
logisch-ethische Grundsatzfragen auf. 
Neuronale Funktionen werden durch 
technische Maßnahmen ersetzt oder be-
einflusst. Hier wird das neurobiologische 
Menschenbild therapeutisch bestätigt 
und die Technisierung des Menschen an-
schaulich. Auch hier läuft bereits die Dis-
kussion um Vertretbarkeit und Risiken 
einer nichtmedizinischen Anwendung 
im Sinne von Enhancement. Bisher sind 
Neurostimulatoren und -prothesen al-
lein in medizinischer Indikation in der 
Anwendung. Die Indikationsstellung be-
schränkt sich hierbei in der Regel auf Fäl-
le, in denen die übrigen Behandlungsal-
ternativen ausgeschöpft sind und hoher 
Leidensdruck besteht. Der klinisch täti-
ge Nervenarzt muss hier seitens des Pa-
tienten mit einem hohen Informations-
bedarf, aber auch mit großen Skrupeln 
wie Hoffnungen gegenüber medizintech-
nischer Machbarkeit rechnen. Insbeson-
dere ist mit Sorge in Hinsicht auf persön-

lichkeitsverändernde Nebenwirkungen zu 
rechnen.

Neuroethisch ist eine rationale Dis-
kussion dessen, was möglich und erwart-
bar ist, geboten. Für den praktischen Be-
reich liegt die konkrete ethische Aufgabe 
in der individuell patientengerechten In-
dikationsstellung. Zum einen ist jeder Pa-
tient sachlich und fachgerecht über Chan-
cen und Risiken eines invasiven Eingriffs 
am Gehirn aufzuklären. Zum anderen 
ist vor dem Hintergrund der subjektiven 
Tragweite eines Eingriffs am Gehirn be-
sondere Sorgfalt bezüglich der persön-
lichen Situation des Patienten geboten. So 
unterschiedlich wie die individuelle Ein-
stellung gegenüber Krankheit und Behin-
derung ausfallen kann, so können auch 
die Vorstellungen über eine Implantati-
on von technischem Werkzeug, das die 
Funktionsweise des Gehirns beeinflusst, 
differieren. Hier hat der eine Implantati-
on vorschlagende Arzt für jeden Einzelfall 
die subjektiven Erwartungen wie Ängste 
eines Patienten zu sondieren und mit den 
vorhandenen, realistischen Fakten zu kon-
frontieren, so dass nach erfolgtem Eingriff 
Ergebnis und Erwartungshorizont des Pa-
tienten möglichst weit übereinstimmen.

Besonders sensibel ist die Indikations-
stellung im Falle pharmakotherapierefrak-
tärer psychiatrischer Erkrankungen anzu-
gehen. Hier geht es um gezielte Verände-
rung medizinisch als pathologisch einge-
stufter Verhaltensweisen, die noch mehr 
als motorische Funktionen unmittelbar 
mit der Persönlichkeit des Patienten zu-
sammenhängen. Wo, wie im Falle einer 

Zwangserkrankung, die Willensfreiheit 
nach gängigen Kriterien nicht gewährleis-
tet scheint, ist die Einbeziehung naheste-
hender Angehöriger vonnöten, um mög-
lichst exakt Leidensdruck und Einstellung 
des Patienten gegenüber dem potenziellen 
Eingriff zu ermitteln.

Fazit für die Praxis

Die Fortschritte in der Hirnforschung 
haben aufgrund ihrer neuroanthropolo-
gischen und ethischen Implikationen ei-
nen Neuroboom in Wissenschaft und 
Gesellschaft ausgelöst. Dieser geht einher 
mit einer starken Präsenz und Diskussi-
on neurowissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse in den öffentlichen Medien, 
die Vorstellungen und Erwartungen so-
wie Ängste von Patienten in der nerven-
ärztlichen Praxis beeinflussen können. 
Neuroethische Verantwortung auf über-
geordneter allgemeiner Ebene heißt hier, 
sich orientierend mit den aktuellen Fragen 
um das von der Hirnforschung gezeich-
nete Menschenbild und den damit ver-
bundenen sozialen und ethischen Konse-
quenzen auseinanderzusetzen, um diesem 
Erwartungshorizont seitens des Patienten 
angemessen und vermittelnd entgegnen 
zu können. Neben dieser allgemeinen 
Auseinandersetzung ist im nervenärzt-
lichen Alltag neuroethische Verantwor-
tung auf Ebene des Arzt-Patienten-Kon-
taktes im konkreten Einzelfall gefordert. 
Die verschiedenen Bereiche von Neuroge-
netik, Neuroimaging, Neuropharmakolo-
gie sowie Neuroprothetik und -stimulati-
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on implizieren jeweils eigene praktische 
ethisch-moralische Fragen, die jeweils 
neu und dem individuellen Fall angemes-
sen angegangen werden müssen.

Diese ethische Beurteilung und Ent-
scheidung des jeweiligen Einzelfalls fin-
det im Gespräch mit dem Patienten und 
ggf. dessen Angehörigen statt. Die eige-
ne ethische Positionierung findet hier bei 
Patient wie Arzt auf der Grundlage sub-
jektiver, ggf. religiös bedingter sowie so-
ziokulturell geprägter Wertvorstellungen 
statt.

Wie gezeigt, führen neuroethische Fra-
gen schnell zu umfassenden anthropolo-
gischen Fragestellungen. Deren Diskussi-
on ist für die eigene Positionierung wich-
tig und sinnvoll, für die tägliche Routine 
mit dem ihr eigenen Zeitdruck hingegen 
wenig zielführend. Für neuroethisch ver-
antwortliches Handeln in der täglichen 
Routine sind demgegenüber praxisrele-
vante Bewertungskriterien vonnöten, die 
strukturiertes, entscheidungsorientiertes 
Vorgehen ermöglichen. Ein grundsätz-
liches Raster für die ethisch reflektierte 
Entscheidungsfindung bietet die Orien-
tierung an den vier allgemeinen ethischen 
Begründungsprinzipen, die Beauchamp 
und Childress für die biomedizinische 
Ethik anführen: die Prinzipien des Re-
spekts der Autonomie, des Nichtschadens, 
des Wohltuns und der Gerechtigkeit [2]. 
Für die Praxis hilfreich ist die unter Einbe-
ziehung dieser Kriterien von Synofzik ent-
wickelte „neuroethische Bewertungsmat-
rix“. Unterteilt in die Ebenen der Zweck-
Mittel-Rationalität und der Integrität des 
biologisch-mentalen Selbst werden neuro-
ethische Bewertungskriterien angeführt, 
die zur ethischen Beurteilung und Ent-
scheidung von Forschung und Interven-
tionen in den Neurowissenschaften her-
angezogen werden können [27]. Für den 
klinisch tätigen Arzt sind hieraus die Be-
reiche relevant, in denen Forschungser-
gebnisse der Neurowissenschaften in der 
Klinik in Form von Diagnostik oder The-
rapie am Patienten zur konkreten Anwen-
dung kommen. Abschließend wird aus 
dieser Bewertungsmatrix ein Kanon von 
acht Fragen abgeleitet, der in der nerven-
ärztlichen Routine zur Klärung und Ent-
scheidung ethisch problematischer Situa-
tionen im individuellen Einzelfall führen 
kann (.	Tab. 1). Ziel ist ein medizinisch 

wie neuroethisch verantwortliches Vorge-
hen im wechselseitigen Konsens von Arzt 
und Patient:
F		Was ist Leidensdruck und Behand-

lungsziel des Patienten?
F		Was ist medizinisch möglich, um 

dem Patienten zu helfen? (Hier ist 
ärztlicherseits exakt zu differenzieren 
zwischen dem, was aus medizinischer 
Sicht das Behandlungsziel sein kann 
und dem, was der Patient von einer 
Behandlung erwartet).

F		Wie sieht das Nutzen-Risiko-Verhält-
nis aus?

F		Wie groß ist möglicherweise die psy-
chisch-physische Beeinflussungstiefe?

F		Inwieweit ist das Vorgehen reversibel?
F		Welche Behandlungsalternativen gibt 

es?
F		Liegt informiertes Einverständnis vor 

bzw. ist im Falle von Einverständnis-
unfähigkeit die Autonomie weitestge-
hend gewahrt?

F		Ist vor dem Hintergrund begrenzter 
Ressourcen im Gesundheitswesen das 
zu erwartende Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis ökonomisch vertretbar?
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